
Justizkrankenhaus
Fröndenberg/Ruhr

Bei Rückfragen stehen wir   
Ihnen gerne zur Verfügung 

Mutter-Kind-Einrichtung des
Justizvollzugskrankenhauses NRW 
Hirschberg 19 
58730 Fröndenberg/Ruhr

Pforte der MKE  02373 / 758-360 
Zentrale des JVK’s  02373 / 758-239  
Fax    02373 / 758-364

Internet  www.jvk.nrw.de

Bei Fragen zur Ausbildung/Bewerbung
Ausbildungsleitung  02373 / 758-254

Vereinbaren Sie einen unverbindlichen
Hospitationstag
Bereichsleitung 02373 / 758-378 

Mutter-Kind
Einrichtung

Was erwartet Sie?

• Viele abwechslungsreiche Tätigkeiten

• Ein kollegiales Team   

• Familienfreundliche Dienstzeiten

• Schicht-, Wochenend- Feiertagsdienst

• Eine zweijährige Ausbildung    
mit Verbeamtung

Kommen Sie für die MKE  
in Frage?

Ja, wenn Sie

• staatlich anerkannte/r Erzieher*in  

• staatlich anerkannte/r    
Heilerziehungspfleger*in

• etc. sind.  

Wir suchen Sie!

Mutter-Kind-
Einrichtung

des offenen  
Frauenvollzuges NRW



Unsere      
Mutter-Kind-Einrichtung

...ist die einzige Einrichtung für den offenen 
Frauenvollzug in NRW, in der 16 (schwangere)
Frauen, die für den offenen Vollzug geeignet 
sind, mit bis zu 20 nicht schulpflichtigen 
Kindern untergebracht werden können.

Sie liegt am Rande der familienfreundlichen  
Stadt Fröndenberg/Ruhr. Vom Bahnhof in 
Fröndenberg/Ruhr aus sind alle Städte in 
NRW gut erreichbar.

In unserem vierstöckigen Apartmenthaus 
werden für jede Mutter mit Kind/Kindern 
einzelne Apartments, bestehend aus  
Wohn-/ Schlafraum, Küche, Bad und Balkon, 
zur Verfügung gestellt.

Für gemeinsame Aktivitäten stehen  
Gruppen-/ Spielräume, eine 
Gemeinschaftsküche, TV-Räume und ein 
größerer Außenbereich und Spielplatz zur 
Verfügung. Zudem werden Büroräume  
vorgehalten.

Durch die Unterbringung der Kinder ist die 
MKE ebenfalls eine gem. § 45 SGB VIII 
anerkannte stationäre Einrichtung  
der Jugendhilfe durch den   
Landschaftsverband Westfalen-Lippe.

Ihr Weg zu uns

• Vereinbaren Sie einen unverbindlichen  
Hospitationstag in der MKE, um sich ein  
Bild von uns zu machen

• Bei Interesse reichen Sie ihre Bewerbung ein

Danach:

• Einladung zum Gespräch mit der  
Ausbildungsleitung und dem Leiter des  
allgemeinen Vollzugsdienstes im JVK

• Hospitationstag mit Abschlussgespräch

• Nach Einstellung amtsärztliche  
Untersuchung und Einstellungstest

Voraussetzung 
für die Bewerbung

• Fachoberschulreife, den Hauptschul- 
abschluss und eine abgeschlossene  
Ausbildung in einem öffentlich-rechtlichen 
Ausbildungsverhältnis

• Zum Zeitpunkt der Einstellung sollten  
Sie mindestens 20 Jahre alt und zum  
Zeitpunkt der Verbeamtung auf Widerruf 
noch nicht 40 Jahre alt sein 

• deutsche Staatsangehörigkeit im Sinne  
des Artikels 116 des Grundgesetzes oder 
andere Staatsangehörigkeiten der  
Europäischen Union

• Sie sollten für die freiheitliche demo- 
kratische Grundordnung im Sinne des 
Grundgesetzes eintreten.

• Nachweis über Dienstfähigkeit aus  
amtsärztlicher Sicht


